Internationales Universitätszentrum
z. Händen Herrn Sachs
Fax: 8 37972
Antrag auf ERASMUS-Zuschuss 2012/2013 (01.07.2012 – 31.07.2013)

Alle beantragten Mittel müssen einen ERASMUS-Bezug haben. Reise- und Aufenthaltskosten werden nach dem Sächs. RKG berechnet. Zuschüsse zu den Reisen können nach Verfügbarkeit der Mittel bis zur max. EU-Länderhöchstfördersatz gezahlt werden.
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auf folgende Regelung hinweisen:

Dienstreisen dürfen nur für im Dienst der TU Chemnitz stehende Personen (Beamte, Angestellte, Arbeiter, wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte), die während des gesamten Zeitraumes der Dienstreise beschäftigt sind, angeordnet  werden.

Soweit im Einzelfall eine Person im Rahmen einer Dienstreise tätig werden soll, die nicht im Dienst der TU Chemnitz steht, wird um Übersendung einer Begründung über das dienstliche Interesse der TU Chemnitz an der vorgesehenen an das Dezernat Personal gebeten. In jedem Fall darf die Anordnung einer Dienstreise erst nach personalrechtlicher Prüfung und entsprechender Mitteilung durch das Dezernat Personal erfolgen.

Ich beantrage Mittel für

1. Dozentenmobilität – STA (Reisen für Lehraufenthalte an der Partneruniversität):

Partneruniversität:

Reisetermin (falls schon bekannt):

Vorauss. Reise- und Aufenthaltskosten:
Anzahl der Unterrichtsstunden (mind. 5):
2. Personalmobilität – STT (Reisen zur Fort- und Weiterbildung mit ERASMUS-Bezug)
Planung:                                       
Vorauss. Kosten:
Fakultät:







Name:

Unterschrift und Datum:

